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Leitaatz: 
Die in Regel 68.3 e) PCT geforderte Uberprufung der 

Bereci-itigung einer Aufforderung zur Zahlung einer zustz1ichen 
GebUhr für die internationale vorlaufige PrUfurig ist 
ausschliefllich auf der Crundlage der in der Zahiungs-
aufforderung enthaltenen Grunde im Lichte der von der 
Anmelderin in ihrer Widerspruchsbegrundung vorgebrachten 
Tatsachen und Arguinente durchzuführen. Dies verbietet das 
Nachschieben neuer GrUnde und Beweismittel im Zuge der 
Mitteilung des Ergebnisses dieser Uberprufung (Punkt 2.1 und 
2.2 der Gründe). 

In der Mitteilung des Ergebnisses der Uberprufung der 
Zahlungsaufforderung nachRegel 68.3 e) PCT ist auf die 
WiderspruchsgrUnde einzugehen (Punkt 2.3 der Grunde). 

Das Recht des Aninelders, auch mUndlich mit der IPEA Zu 
verkehren (Art. 34(2) a) PCT)S beinhaltet keinen Anspruch auf 
eine fêrmliche xnUndliche Verhandlung. Eine formiose Anhorung 
nach Regel 66.6 PCT 1st un Widerspruchsverfahren nach 
Regel 68.3 C) PCT in der Regel nicht sachdienlich (Punkt 9 der 
Gründe). 

EPA Fur 3030 10.93 
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Sachverhalt und Antràge 

I. 	Nit Bescheid vom 3. M&rz 1993 hat das EPA, gexnäJ 

Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT 

vom 7. Oktober 1987 (AB1. EPA 1987, 515) handelnd als mit 

der internationalen vorl6ufigen PrUfung beauftragte 

BehOrde (urn folgenden "IPEA 8  genannt), der Aninelderin 
xnitgeteilt, ihre -Euro-PCT-Anineldung PCT/EP92/01590 

betreffe vier verschiedene, nicht durch eine einzige 

ailgemeine erfinderische Idee verbundene Erfindungen. 

Gleichzeitig wurde die Amnelderin aufgrund von Artikel 34 

(3) a) in Verbindung mit Regel 68.2 PCT zur Einschrankung 

der Ansprüche oder Zahiung von drei zusàtzlichen 

PrufungsgebUhren in HOhe von insgesamt DEN 9000.-

aufgefordert. 

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrif ft ein Verfahren 

zur Stabilisierung von wa1rigenZeo1ithsuspensionen, das 

dadurch gekennzeichriet ist, dafinan den Suspensionen 

mindestens ein nichtionisches Tensid ausgew&hlt aus der 

Gruppe, die von 

Guerbetalkoholpolyethylenglycoletherfl der Formel (I), 

R'0(CH2CH2O) mH 	(I) 

in der R 1  für einen verzweigten Alkyirest mit 16 bis 
20 Kohienstoffatomen .und in für Zahien von 3 bis 15 

steht, 

FettalkoholpolyethyleflglyCOletherfl der Formel (II), 

R2-0-(CH2CH20)H 	(II) 

in der R2  für einen aliphatischen Kohienwasserstof f-
rest mit 12 bis 22 Kohienstoffatomen und 1, 2 oder 3 

Doppelbinduflgefl und n für Zahien von 1 bis 10 steht, 

2238.D 
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C) Fettalkctho1po1yg1ycoern der Formel (III), 

R'-O- (CH:C (CH) HO) p (CHCH 20) qH 	(III) 

in der R' für einen Alkyirest mit 6 bis 10 Kohien-
stoffatornen p für Zahien von 1 bis 5 und q für Zahien 
von 3 bis 15steht, und 

d) Alkyl- und/oder.Alkenylglykosjden der Formel (IV), 

R4 -O- (G),. 	 (IV) 

in der R 4  für einen Alkyl- oder Alkenyirest mit 6 bis 
22 Kohienstoffatomen, G für eine Glykose-Einhejt, die 
sich von einem Zucker mit 5 oder 6 Kohienstoffatomen 
ableitet, und x für eine Zahi zwischen 1 und 10 
steht, 

gebildet wird, zusetzt. 

Die Anmelderin hat am 25. Mrz 1993 (Tag derGutschrift 
auf dem Konto des EPA) die zusãtzlichen Gebühren unter 
Widerspruch (Regel 68.3 c) PCT) zusaminen mit der für die 
PrUfung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer 
vorgeschriebenen Gebühr (Regel 68.3e) PCT in der ab 
1. Juli 1992 geltenden Fassung) entrichtet. Mit Datum vom 
11. Mai 1993 Ubersandte die IPEA der Amnelderin zusammen 
mit einem Bescheid nach Regel 66 PCT den l5ericht über das 
Ergebnis der in Rege]. 68.3 e) PCT vorgesehenen 
Uberprufung, in dem festgestellt wurde, daE die 
Zahlungsaufforderung berechtigt war. Am 26. Mai 1993 hat 
die Anxnelderin initgeteilt, dag sie den Widerspruch 
aufrechterhàlt. 

Die IPEA hat in der Zahlungsaufforderung vom 3. Mãrz 1993 
ausgeführt, aus Seite 2 und 3 der Anxneldungsbeschrejbung 
gehe bereits deutlich hervor, dag die Idee, em 

2238.D 	 - . .1... 
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nichtioriisches Tensid zur Stabilisierung w&1riger 
Zeolithsuspensionen zu verwenden, bekannt war. Daher 
konne der Einsatz der durch die Forrneln (I) bis (IV) riach 
Anspruch 1 nher gekennzeichneten vier strukturell 
unterschiedlichen Kiassen nichtionischer Tenside nicht 
rnehr als Verwirklichung einer einzigen ailgemeinen 
erfinderischen Idee betrachtet werden. In der Mitteilung 
über das Ergebnis der Uberprufung des Widerspruchs von 
11. Mai 1993 hat sie diesen Einwand zus&tzlich auf 5 in 
der Zahlungsaufforderung nicht genannte Dokumente, 
darunter 

(5) 	EP-A-0 294 694, 

gestützt. 

IV. 	Die Anxnelderin begrUndet ihren Widerspruch in ihren am 
25. Màrz und 26. Mai 1993 eingegangenen Schriftsàtzen 
damit, da:9 der in der Beschreibung gewurdigte Stand der 
Technik aussch1iei1ich die Stabilisierung waEriger 
Zeolithsuspensionen mit Gemischen aus nichtionischen 
Fettalkoholpolyglycolethern und anionischen Sulfat-
tensiden lehre. Die gemeinsaxne erfinderische Idee in 
Sinne der Regel 13.1 PCT bestehe daher in der Erkenntnis, 
dag die Stabilisierung ach in Abwesenheit dar 
anionisch.n Tenside gelinge. Unter Berufung auf die 
Entscheidung W 8/87 (AB1. EPA 1989, 123) fUhrt sie ferner 
aus, die Zahlungsaufforderung sei nicht rechts-
verbindlich, weil zu ihrer BegrUndung in unzulãssiger 
Weise nur die angeblich uneinheitlichen Erfindungen 
aufgezàhlt wordenseien. Ferner sei die IPEA gemaS der 
Entscheidung W.3/88 (AB1. EPA 1990, 126) grundsatzlich 
nicht berechtigt, einen Nichteinheitlichkeitseinwand 
ua posteriori, d. h. gestützt auf den objektiv 
vorhandenen Stand der Technik, zu erheben. Es korntne 
vielmehr lediglich auf die subjektive Auffassung des 
Anmelders bei der Abfassung der Patentanspruche an. Daher 

2238.D 	 .../... 
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konne ein Einwand nur erhoberi werden, wenn die 
unabhàngigen AnsprUche offensichtljch nicht durch eine 

erfinderische Idee verknUpft seien und/oder der gew&hlte 

Oberbegriff für eine Markush-Gruppe willkUrlich sei bzw. 
erkennbar durch den Stand der Technik neuheitsschàdlich 

getroffen werde. Die Anznelderin habe jedoch bei Abfassung 

der Anrneldung keinen die Neuheit des Anrneldungsgegen-

stands in Fragestellenden Stand der Technik gekannt. Bei 

Feststellung.der Uneinhejtljchkejt erst nach Erstellung 

des Recherchenberichts .sei zwar gegebenenfalls eine 

Teilung der Anrneldung erforderlich; jedoch werde hierfür 

keine zusátzliche Gebühr fallig. 

Selbst wenn sich die Amnelderin die Auffassung der IPEA 

zu eigen machen würde, so betreffe die Anineldung 

bestenfalls zwei voneinander unabhangige Erfindungen, da 

die nichtionischen Tenside der Forrrteln I bis III alle 

Anlagerungsprodukte von Ethylen- bzw. Propylenoxid an 

verschiedene Alkohole seien und soinit einer einzigen 

Verbindungsklasse angehorten. 

V. 	Die Arintelderin beantragt, dem Widerspruch stattzugeben 

und die Ruckzahlung s&ntlicher unter Widerspruch 

entrichteter Gebuhren anzuordnen. Hilfsweise beantragt 

sie, zwei der drei zustz1ichen Gebcihren zurUck- 

zuerstatten und weiter hilfsweise, mdie Beschwerde 

inUndlich zu verhandeln. 

Ent scheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulassig. 

Nach Kenritnis der Karnrner ist in vorliegenden Fall 	- 

erstmals über die BegrUndetheit eines Widerspruchs zu 

entscheiden, bei den gem&Z der seit 1. Juli 1992 

geltenden Regel 68.3 e) PCT, die das EPA als IPEA seit 

2238.D 	 . 
. .1... 
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1. Oktober 1992 anwendet (Regel 104 a) EPU, siehe 
A31. EPA 1992, 342 f., 547), eine Uberprufung der 
Berechtigung der Zahlungsaufforderung stattgefunden hat. 
Aus dem der Ariinelderin am 11. Mai 1993 initgeteilten 
Ergebnis der in Regel 68.3 e) PCT vorgeschriebenen 
Uberprufung ergibt sich, dag die IPEA eine nochmalige 
vollst&ndige Untersuchung der Frage der Einheitlichkeit 
vorgenommen hatund dabei weitere, in der Zahiungs-
aufforderung nicht'erw&hnte GrUnde und Beweismittel 
angefuhrt hat. 

2.1 	Dies veranlaZt die Kaxnmer zu demn Hinweis, daE der 
Ausdruck "Uberprufüng, ob die Auffoxd.rung zur Zahiung 
einer zusàtzlichen Gebühr berechtigt warTM nicht bedeutet, 
dag die Berechtigung der Einbehaltung dieser Gebühr 
unabhangig von den in der Zahlungsaufforderung 
angegebenen Grnden nochxnals zu beurteilen ist. Aus der 
in Regel 68.2 PCT festgelegten Verpflichtung zur 
Begrundung der Zahlungsaufforderung ergibt sich vielinehr, 
dag diese nur insoweit TMberechtigtul  im Sinne der 
Regel 68.3 e) PCT sein kann, als sie dieser BegrUndungs-
pflicht entsprochen hat (siehe auch W 4/85, AB1. EPA 
1987, 63 und W 7/86, AB1. EPA 1987, 67). Gegenstand der 
in Regel 68.3 e) festgelegten Uberprufung ist also 
aussch1ielich die Berechtigung der Zahlungsaufforderung 
im Hinblick auf die .der Anxnelderin darin mitgeteilten 
Gründe un Lichte der von der Ariinelderin in ihrer Wider-
spruchsbegrundung vorgebrachten Tatsachen und Arguinente. 
Nichts anderes ist auch Aufgabe der Beschwerdekainmer im 
Rahmnen der Prufung des Widerspruchs geniAg Regel 68.3 C) 

PCT, denn these Regel bezieht sich auf die Zahiungs- 
aufforderung, nicht aber auf das Ergebnis von deren 
UberprUfung ge'mAS Rege]. 68.3 e) PCT. Demgemag kann die 
Kammer bei dieser PrUfung von der IPEA verspàtet, d. h 
erst im Rahinen der Uberprufung nach Regel 68.3 e) 
vorgebrachte neue Tatsachen und Arguinente nicht 

2238.D 	 • .1... 
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berucksichtigen (siehe auch W 3/93 vom 5. November 1993, 
zur VerOffentlichung un AB1. EPA vorgesehen, Punkt 4 der 
CrUnde). 

	

2.2 	Ein Nachschieben neuer Gründe und Beweismittel im Zuge 

der Mitteilung des Uberprufungsergebnisses verbietet sich 
nach Uberzeugung der Karnmer auch deshaib, weil der 

Aninelder durch die in der Zahlungsaufforderung 

angegebenen GrUnde in die Lage versetzt werden muf, 
darUber zu entscheiden, ob er seine AnsprQche einschrànkt 
oder zusàtzliche GebQhren bezahit. HierfQr ist es 

unerlàfilich, dag die GrUnde für die Forderung 
zusätzlicher Gebühren in der Zahlungsaufforderung 
volistandig und absch1ie1end dargelegt werden. Em 

Annielder, der im guten Glauben auf die Vollständigkeit 

der BegrUndung in der Zahlungsaufforderung keine 
Notwendigkeit zur Einschrànkung der Anspruche sieht und 

daher bei Zahiung der geforderten GebUhren aufgrund 
seiner Gegendarstellung im Widerspruch mit deren Rück-
zahiung rechnen darf, mug sich durch das Nachschieben 
neuer Gründe zur Unterrnauerung der Zahlungsaufforderung 

im Uberprufungsverfahren jedenfalls dann getauscht sehen, 
wenn ihn die Kenntnis dieser neuen GrUnde zur 
Einschrankung veran1aft hàtte. 

	

2.3 	Darüber hinaus verfehit die UberprUfung der erlassenen 
Zahlungsaufforderung nach Regel 68.3 e) PCT ihren Zweck, 
wenn auf die hiergegen vorgebrachten Widerspruchsgrunde 
in der in dieser Regel - vorgeschriebenen Mitteilung über 
das Ergebnis dieser CJberprUfung nicht eingegangen wird, 
sondern nur, wie:hier, der bereits vorgetragene 
Standpunkt wiederholt wird. Es ist vielmehr nach 

Uberzeugung der Kamrner selbstverstandlich, dag die in 
Kap. VI, 5.7 der am 1. Mãrz 1993 von der WIPO 	- 
verOffentlichten Richtlinien zur Durchfuhrung der 

internationalen vor1ufigen Prufung nach dem PCT 

geforderte technische BegrUndung des Ergebnisses dieser 

2238.D 	 . . .1... 
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UberprUfung diejenigen GrQnde enthaiten znuL die zur 

Aufrechterhaltung der Zahlungsaufforderung im Licht. des 

Wid.rpruchsvorbringens geführt haben. Die genannten 

Richtlinien sind sowohl für die IPEA als auch für die 

hier als besondere Instanz' der IPEA un Sinne der 

Regel 68.3 C) PCT handeinde Beschwerdekammer verbindlich 

(siehe G 1/89, AB1. EPA 1991, 155). Daher ist in der 

genannten Mitteilung auf die WiderspruchsgrUnde 

einzugehen. Dies ist in der Mitteilung der IPEA vorn 

11. Hal 1993 nicht geschehen; dieses Versáumnis beruht 

hier rnOglicherweise aut dexn Rechtsirrtuxn, eine Antwort 

auf die WiderspruchsbegrUndung erubrige sich angesichts 

der neu eingefuhrten, die Zah1ungsauftorderurg ètützenden 
GrUnde. 

	

2.4 	Irn Hinbiick auf das bisherige Fehien einer Praxis für das 

rieu eingefuhrte Uberprüfungsverfahren und un Interesse 

einer zügigen Erledigung des Widerspruchsverfahrens sieht 

die Kaiier hier davon ab, wegen der genannten Màngel des 

UberprUfungsverfahrens eine Zuruckverweisung an die in 

Regel 68.3 e) vorgesehene Uberprufungsinstanz zur 

Beseitigung dieser Mangel anzuordnen und pruft die 

Berechtigurig der Zahlungsaufforderung anhand der 

dargeiegten Kriterien se].bst. 

	

3. 	Die Kamtner entnitrtmt der Zahlungsaufforderung, daZ die 

IPEA den Einwand inangeinder Einheitlichkeit nicht darauf 

gestützt hat, dag der geltende unabhangige Patentanspruch 

rein formell die Anwesenheit von anionischen Tensiden 

nicht ausschlieEt,sondern davon ausgegangen ist, da1 

Gegenstand der Anmeldung nur die Verwendung der un 
Anspruch genanntenTenside und dozen Mischungen ist 

• (siehe Beschreibung, Seite 5, 1. Absatz). Diese 

Betrachtungsweise steht un Einklang mit der Vorschrift -in 
Kap. III, 7.6 der genannten Richtlinien zur DurchfUhrung 

der internationalen vorlaufigen Prufung nach den PCT. 

Danach soil mnangelnde Einheitlichkeit nur in kiaren 

2238.D 	 . ../... 
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F1ien beanstandet werden wobei kein enger, am Wortlaut 

haftender oder akademischer Standpunkt vertreten werden 

soil. Auch die Karnmer geht daher von dieser durch die 

Beschreibung gestützten Auslegung des geltenden 
Anspruchs 1 aus. 

4. 	Die IPEA hat die -  Berechtigung der Zahlungsaufforderung 

ausschiieifljchdarauf gestUtzt, die alleinige Verwendung 

nichtionischer Tenside zur Stabilisierung wãfriger 

Zeolithsuspensionen, also das von der Anmelderin geltend 

gemachte alien vier in Anspruch 1 enthaltenen 

Alternativen gemeinsame erfinderische Konzept, gehore zuin 

Stande der Technik, wie er auf den Seiten 2 und 3 der - 

Beschreibung der vorliegenden Anmeldung dargestelit 

worden sei. Den einzigen Sachverhalt, aus dem dies 

hergeleitet werden kOnnte, findet die Kaer im ietzten 
Absatz der Seite 2 und im ersten Absatz auf Seite 3. Dort 
ist angegeben, gemag der Lehre der 

DE-A-3 423 351 (1A) 

kOnnten Zeolithsuspensionen u. a auch durch Zusatz von 

Po1yiyco1ethern, Fettsãurealkanolamiden oder Fettsãure- 

rnonoglyceriden bei pH 9 bis 10 stabiiisiert werden. 

Ferner sei aus der Literatur die Verwendung von zahl-

reichen weiteren Stabi].isatoren bekannt, beispielsweise 

Alkyiphenoipolyglycolethern, siehe 

DE-A-3 401 861 (6), 

Isotridecylpoiyglycolethern, siehe 

DE-A-3 444 311 (7) 

und Aniagerungsprodukten von Ethylenoxid an Oxoalkohole, 

si ehe 

2238.D 	 . . .1... 
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DE-A-3 719 042 (5A) 

Bei den genannten Verbindungsklassen handelt es sich 
offensichtlich urn nichtionische Tenside. Dies wird auch 
von der Anmelderin nicht bestritten, die lediglich 
vorgetragen hat, die verwendung solcher Tenside gehore 
nicht zur L.hr..der in diesern Zusarnrnenhang in der 
Beschreibung genannten Druckschrift (1A). Nach Meinung 
der Kaxnrner w&re es zwar wünschenswert gewesen, wenn die 
Zahlungsaufforderung die genannten Fundstellen genau 
bezeichnet h&tte. Der Hinweis auf die Seiten 2 und 3 der 
Beschreibung war aber nach Uberzeugung der Kammer irn 
vorliegenden Falle hinreichend, urn sowohi der Anmelderin, 
die diesen Stand der Technik selbst genannt hatte, als 
auch der Kaxmner die Uberprüfung der Stichhaltigkeit des 
erhobenen Einwands zu ermoglichen. Es trif ft also nicht 
zu, dag die Zahlungsaufforderung, wie die Arimelderin 
Ineint, nur eine Aufzahlung der verschiedenen 
uneinheitlichen Gegènstande enth&lt. •Sie enthàlt vielrnehr 
darüberhinaus eine zwar kurze, aber noch verst&ndliche 
Begründung für den erhobenen Einwand. Die Zahiungs-
aufforderung leidet daher nicht an einem Begrundungs-
znangel. 

5. 	Der Widerspruch richtet sich nicht gegen eine Forderung 
zustzlicher RocherchengebUhrefl, sondern. gegen eine 
Forderung zusàtzlicher Gebühren fur eine Internationale 

vorlàufige Prtifung gemAg Kapitel II des PCT. Der 
vorliegende Sachverhalt. ist daher mit dernjenigen, der der 

im übrigen durch die bereits genannte Entscheidung 
C 1/89 nicht bestatigten - Entscheidung w 3/88 
zugrundelag, nicht vergleichbar. Dern Widerspruch kann 
deshaib nicht, wie die Aninelderin mneint, schon al].ein 

deshaib stattgegeben werden, weil sie bei Abfassung dei-

Anmeldung øubjektiv der Auffassung sein konnte, dag alle 
beanspruchten Verfahrensvarianten auf einer einzigen 
erfinderischen Idee beruhten. GemAg Kap. III, 7.5 der 

2238.D 	 . . .1... 
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genannten verbindljchen Richtlinien zur DurchfUhrung der 

Internationalen vorlãufigen PrQfung nach dern PCT ist 

vielmehr bei der PrUfung der Einheitlichkeit auch der bei 
der Recherche ermittelte Stand der Technik in Betracht zu 

ziehen. Es 1st daher selbstverstándljch, da auch der in 
der Beschreibung der Anrneldung gewUrdigte Stand der 
Technik berucksichtigt werden intiS. 

6. 	Dies verpflichtet die IPEA allerdings nach Uberzeugung 
der Karnrner dazu, dieRichtigkeit der dort gemachten 
Angaben zu Uberpruf en, bevor darauf Einwânde gestUtzt 

werden, derin zurn hier zu berucksichtigenden Stand der 
Technik geh6ien nicht ohne weiteres alle Sachverhalte, 
die in der Beschreibung aubjektiv und moglicherweise 
irrtUinlich als bekannt dargestelit worden sind, sondern 
nur diejenigen, die objektiv bekannt waren. Eine soiche 
NachprUfung hat die IPEA hier offensichtlich nicht 

vorgenornmen, sonst hatte sie feststellen müssen, dag der 

Druckschrift (1A), die eine Zusatzanmeldung zu der in der 
Beschreibung der vorliegenden Arixneldung ebenfalls 

genannten DE-A-3 330 220 ist, die behaupteten Sach-

verhalte nicht zu entnehznen sind. Deshaib kônnen sie auch 
nicht die Lehre dieser Druckschrift ausmachen. Nach den 
Feststellungen der Kainrner hat die Anznelderin in ihrer 

Widerspruchsbegrundung vielrnehr zutreff end ausgefUhrt, 

dai! diese Druckschrift aussqhlieZlich die Verwendung von 
Gemischen aus einern nichtionischen Tensid und einem 

Aniontensid zur Stabilisierung,wafriger Zeolith-
suspensionen lehrt. Der.laut Beschreibung der 

vorliegenden Anzneldung angeblich aus Druckschrift (lA) 

hervorgehende Sachverhalt stUtzt daher die in Regel 68.2 
PCT vorgeschriebene Begrundung der Zahlungsaufforderung 

nicht. Die Karniner kann also diesen Sachverhalt bei der 

PrUfung des Widerspruchs, wie dargelegt, nicht berUck- - 
sichtigen, auch wenn er sich nachträglich aus anderen 
Dokuxnenten als bekannt herausgestelit haben soilte. Unter 

diesen Umstãnden kann auch nicht untersteilt werden, daIs 
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sich die IPEA auf den in Druckschrift (iA) in Form von 
Vergleichsbeispielen anegebenen Stand der Technik 
beziehen wolite; denn hierzu h&tte es detaillierter 
Angaben bedurft, die - unzul&ssigerweise - erst im 
Ergebnis der Uberprufung initgeteilt worden sind. 

7. 	In der Beschreibungder Anxneldung auf Seite 3, Zei].en 5 
bis 6 wird fernerauf die Druckschriften (6) und (7) 
verwiesen. Von diesenDruckschriften betrif ft (6) nach 
den Feststellungen derKammer in Ubereinstiinmung mit den 
Angaben in der Beschreibung der vorliegenden Anxneldung 
die Verwendung von ethoxylierten Alky].phenolen und (7) 
die Verweridung von ethoxylierten Isotridecylalkoholen 
(diese sind, wie der Name zuin Ausdruck bringt, verzweigt) 
zur Stabilisierung von u. a. Zeo].ith A (siehe jeweils 
Ansprüche 1 und 4). In Anbetracht dieses Standes der 
Technik hat es die Kaner nicht für erforderlich 
geha].ten, Druckschrift (5A) noch zu berucksichtigen, da 
deren hier relevanter Inhalt nicht über denjenigen der 

• Druckschrift (5) hinausgehen kann. Diese Druckschrift, in 
• der u. a. die Prioritàt der Druckschrift (5A) in Anspruch 

genonnen wird, betrifft die Stabilisierung w&friger 
Suspensionen von u. a. Zeolith A mit Gemischen 
ethoxylierter Oxoalkohole mit 10 bis 15 Kohienstof f-
atomen, deren Alkyigruppen teilweise verzweigt sind 
(Ansprüche 1 un 4), also einen ãhniichen Sachverhalt wie 

Druckschrift (7). 

Aus dern genannten, in.. der Anmeidungsbeschreibung 
gewUrdigten Stand der Technik ergibt sich somit, dag das 
Problem der Stabilisierung w&friger Zeolithsuspensionen 
mit nichtionischen Tensiden bereits bekannt und mehrfach 
gelost worden war. Das von der Aninelderin geltend 
gernachte einigende Band einer gemeinsamen erfinderischen 
Idee ist also zerstOrt. AnspruchsgemAg werden vier 
weitere Losungen dieses Problems vorgeschlagen, die 
aufgrund der strukturunterschiede der vorgeschiagenen 
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Tensidgruppen nicht auf einem gemeinsarneri LOsungsprinzip 

beruhen. Die IPEA hat also in der Zahlungsaufforderung irn 
Ergebnis zu Recht festgestellt, dag den vier in 

Anspruch 1 enthaitenen alternativen Stabilisierungs-

verfahren keine allgerneine erfinderische Idee zugrunde-
liegt. Dem Hauptantrag der Anrnelderin, srntliche 

zusàtzlich geforderte GebUhren zurQckzuzahieri, kann daher 
nicht stattgegeben werden. 

8. 	Hilfsweise begehrt die Aninelderin die Rückerstattung von 

zwei der drei zustzlich entrichteten GebQhren für die 
internationale vorlàufige PrUfung. Sie vertritt die 
Auffassung, dag die Tenside der Forineln (I) bis (III) 

strukturell so nahe verwandt seien, daZ die Beanspruchung 
der Verfahrensvarianten a), b) und C) des Arispruchs 1 in 
einer einzigen Ansneldung gerechtfertigt sei. Datnit beruft 
sie sich offensichtlich auf aligerneine Grundstze, nach 
denen bei der Beurteilung der Einheitlichkeit eines 
Erfindungskomplexes bzw. einer Gruppe von Erfirxdungen 
eine formale Betrachtungsweise und eine unnOtige 
Zerstückelung der Anrneldung zu vermeiden ist. Diese 

Grundsàtze sind auch in Kap. III, 7.6 und 7.10 der in 
Punkt 2.3 genannten verbindlichen Richtlinien zur 
Durchfuhrung der internationalen vorlufigen Prüfung nach 

• 	dern PCT verankert, denn dariach soil eine engeund 
• 	•akademische Bétrachtungsweise verrnieden werden und eine 

Aufforderung zur Zahiung zustz1icher GebQhren dann 
unterbleiben, wenn zur vouistandigen Prüfung der 

Anmeldung nur ein geringer zusátziicher Arbeitsaufwand 
erforderlich ist. Of fenbar in Hinblick auf diesen 
Hilfsantrag der Anrnelderin hat die IPEA als Ergebnis der 

Uberprüfung nach Regel 68.3 e) PCT das Argument 

nachgeschoben, bei der znateriellrechtlichen Prufung der 

von Anspruch 1 uinfaften Alternativen sei jeweils von - 
unterschiedlichen Druckschriften als nchstem Stand der 
Technik auszugehen. Es kann aus den in Punkt 2 
dargelegten Gründen nicht Aufgabe der Kammer sein, diese 
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nachgeschobene Begrundurig zu überpruf en. Im übrigen ist 
für die Karnmer nicht ersjchtljch, waruin hier nicht zur 
Ermittlung der anxneldungsgernaZ bestehenden Aufgabe von 
einem einzigen Dokuinent ausgegangen werden kann. Die 
Kaznmer halt es daher im vor].iegenden Falle für gerecht-
fertigt, die drei genannten, durch die enge strukturelle 
Verwandtschaftder zu verwendenden Tenside initeinander 
verbundenen Verfahren un Hinb].ick auf ihre technologische 
ZusamrnengehOrigkeit und aus Grunden der Arbeitseffizienz 
gemeinsain zu behandein, urn eine unnotige Zerstuckelung 
der Amneldung zu vermeiden. Die Forderung nach drei 
zusàtzlichen PrUfungsgebuhren ist daher hier nicht 
gerechtfertigt, sodag dein Hilfsantrag der Arunelderir 
stattgegeben werden kann. 

• 9. 	Schliefllich hat die Arixnelderin noch hi].fsweise beantragt, 
die Beschwerde inündlich zu verhandeln. Nach Artikel 34 
(2) a) PCT hat der Anmelder das Recht, auch rnundlich mit 
der IPEA zu verkehren. Dieses Recht eróffnet jedoch 
keinen Anspruch auf eine fOrmliche mündliche Verhandlung, 
wie sie z. B. in Artikel 116 EPU vorgesehen ist, sondern 
bedeutet lediglich, dag die Anmelderin der IPEA ihren 
Standpunkt auch mUndlich vortragen und zu Protokoll geben 
darf. Von diesein Recht hat die Aninelderin hier keinen 
Gebrauch gemacht. Darüberhinaus stehtes nach Regel 66.6 
PCT imErrnessen der IPEA und damit sinngemag der hier als 
besondere Instanz der IPEA handeinden Karnmer, mit dem 
Anrnelder eine formiog. Anhôrung zu vereinbaren. Eine 
soiche Anhorung ist jedoch im Widerpruchsverfahren nach 
Rege]. 68.3 c) PCT, in dern es - anders als bei der Prufung 
nach Artikel33 (1) PCT - lediglich urn die Formf rage der 
Einhe.tlichkeitund im Zusainrnenhang darnit urn die Hôhe der 
nach dern PCT zu entrichtenden Gebuhren geht, in der Regel 
nicht sachdienlich. Der vorliegende Fall rechtfertigt 
keine Ausnahine von dieser Regel, denn die Aninelderin hat 
sich in der Widerspruchsbegründung und ihrer Stellung-
nahine zuin Ergebnis der Uberprufung des Widerspruchs durch 
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die IPEA nach Regel 68.3 e) bereits ausfUhrlich zur Sache 

geufert. Sie hat auch nicht dargetan, dag daruber hinaus 

zusátzliche, noch nicht schriftlich vorgetragene und eine 

Anhorung rechtfertigende Gesichtspunkte berUcksichtigt 

werden soilten. Dieser Hii.fsantrag der Anmelderin wird 

deshaib abgelehnt. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird exitschieden: 

Der Antrag auf rnündliche Verhandlung wird abgelehnt. 

Der Hauptantrag wird zurUckgewiesen. 

Dem Hilfsantrag wird stattgegeben. Die Ruckzahlung von 

DEN 6000 wird angeordrxet. 

Die Geschftsste11enbeamtin: Der Vorsitzende: 

• A. J'ahn 
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